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Sachverhalt und Anträge 

Die Einspruchsabteilung hat durch Entscheidung vom 

12. Mai 1986 festgestellt, daB der Aufrechterhaltung des 

europäischen Patents 0 013 915 in geändertem Umfang 

EinspruchsgrUnde nach Art. 100 EPU nicht entgegenstehen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

24. Juni 1986 Beschwerde eingelegt, die BeschwerdegebUhr am 

24. Juni 1986 eingezahlt und die Beschwerde am 

11. September 1986 schriftlich begriindet. 

Mit Schreiben vom 17. September 1986 hat die Patentinha-

berin erklärt, daB sie der Aufrechterhaltung des Patents in 

der erteilten Fassung nicht zustimme und keine geänderte 

Fassung vorlegen werde. 

EntscheidungsgrUflde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikel 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU sie ist daher zulässig. 

Der Patentinhaber hat im Beschwerdeverfahren seine Billi-

gung der erteilten Fassung des Patents widerrufen und zu-

gleich erklärt, daB er keine geänderte Fassung vorlegen 

werde. Daher liegt keine Fassung des Patents vor, die die 

Kammer der PrUfung der Beschwerde zugrunde legen kann; denn 

nach Artikel 113 (2) EPU hat sich das Europäische Patentamt 

bei der PrUfung des europischen Patents an die vom 

Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu 

halten. 

3. 	Daraus, daB die Fassung des Patents der VerfUgung des 

Patentinhabers unterliegt, folgt, daB ein Patent gegen den 

Willen des Patentinhabers nicht aufrechterhalten werden 
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kann. Widerruft der Pateritinhaber seine vor der ersten 

Instanz ausgesprochene Billigung der erteilten Fassung des 

Patents und er]clárt er, daB eine geänderte Fassung nicht 

vorgelegt werde, so ergibt sich aus diesen Erklrungen, daB 

er die AufrechterhaltUflg des Patents in weicher Fassung 

auch imnier verhindern will. Eine Entscheidung darUber, ob 

die Beschwerde gazoder teilweise gerechtfertigt ist, kann 

die Kammer/nicht/treffefl. Das Patent ist vielmehr zu wider-

rufen (siehe Eritscheidung T 73/84 vom 26.04.1985, Arntsblatt 

EPA 1985, 241). 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden 
wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent 

widerrufen. 

Der Geschäftsstelleflbeamte 	Der Vorsitzende 
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